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Hamburger Gesellschaft  
zur Förderung des Datenschutzes 

 
Der Hamburgische Beauftragte für  

Datenschutz und Informationsfreiheit 
 

mit freundlicher Unterstützung der 
Handelskammer Hamburg  

 
laden ein zum  

 

3. Hamburger Datenschutzforum 
 

Schafft  
Künstliche Intelligenz  
den Datenschutz ab? 

 

 

Thomas Fuchs 
Hamburgischer Beauftragter für  

Datenschutz und Informationsfreiheit   
 

Iris Phan 
Lehrbeauftragte für Roboterethik 

Leibniz Universität 
 

Jens Redmer 
Principal, New Products 

EMEA, Google Inc 
 

Rainer Liedtke 
Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragter 

 
am  

Dienstag, 07.05.2024 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr  

Einlass 13:15 Uhr 
 

 

 
 

Ort 
Handelskammer  

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 
(Forum) 

 
Um Anmeldung, sofern noch nicht erfolgt, un-
ter assistenz@hdgev.de wird gebeten. Die An-
zahl der Teilnehmer ist begrenzt. 
 
Künstliche Intelligenz wird in allen Lebenslagen 
immer beliebter. Von Text- und Bildgeneratoren 
über E-Mail-Sortierung, automatisierte Geldanla-
gen, Krebsfrüherkennung bis hin zu Gefahren er-
kennender Videoüberwachung - KI verspricht 
eine immer effizientere Zukunft! Zugleich steht 
unsere Privatsphäre mit der zunehmenden KI-Da-
tenverarbeitung vor immer größeren Herausfor-
derungen. KI-Systeme und die etablierten 
Grundsätze der DSGVO scheinen auf den ersten 
Blick schwer miteinander vereinbar zu sein. Trai-
ning und Weiterentwicklung der KI-Systeme er-
fordern eine Menge von Daten, auch von perso-
nenbezogenen Daten. Dabei bleibt die genaue 
Funktionsweise der KI nicht nur für Anwender 
und Betroffene, sondern auch für Entwickler häu-
fig intransparent. Die Frage "Warum kommt die KI 
zu einem bestimmten Ergebnis?" wird sich viel-
fach nicht beantworten lassen. Es ist wichtig, die 
genaue Funktionsweise der KI-Systeme gerade 
für Betroffenen nachvollziehbar zu machen, um 
Vertrauen aufzubauen. Die KI-Potenziale müssen 
genutzt und zugleich elementare Grundrechte 
der Betroffenen gewahrt werden. 
 
Unternehmen müssen heute also entscheiden, 
welche Prozesse sich durch KI verbessern lassen, 
welche Dienste sie ihren Mitarbeitern anbieten 
können und wie sie die Anforderungen der 
DSGVO und der KI-Verordnung erfüllen können. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! In der Pause 
werden Snacks und Getränke gereicht. Ein Mit-
schnitt der Veranstaltung ist nicht geplant. Etwa-
ige Präsentationen werden an die Teilnehmer im 
Anschluss gesendet. 


